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Der Stadtrat wird gebeten zu prüfen, wie Personen, die Wohnsitz in der Stadt Zürich 
haben, auf der Warteliste für einen Bootsplatz in der Stadt Zürich bevorzugt behan
delt werden können. 

Begründung: 
Die Stadt Zürich hat auf ihrem Gebiet ca. 2'300 Bootsplätze. Die Warteliste für gros
se Boote ab 2.45 m Breite beträgt über 20 Jahre. Das ist eine unzumutbare Frist. 
Nach heutigem Recht behandelt die Stadt bei der Bootsplatzvergabe alle Personen 
gleich, auch solche, die ihren Wohnsitz ausserhalb der Stadt Zürich oder gar aus
serhalb des Kantons haben. Diese Regelung ist stossend. Personen, die ihren 

Wohnsitz in der Stadt Zürich haben, sollten auf der Warteliste bevorzugt werden. 
Diese Regelung wenden auch diverse Seegemeinden an. 


